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Was ist ein Alleinvertreter und welchen Vorteil bringt er?

Bestellt der außereuropäische Zulieferer einen Alleinvertreter, so nimmt dieser Alleinvertreter für den Zulieferer alle REACH-Pflichten in der EU wahr und macht den Importeur damit seinerseits formal wieder zum nachgeschalteten Anwender, den dann keine eigenen Registrierungspflichten mehr treffen.  

Sofern eine Gießerei Roh-, Hilfs- oder Betriebsstoffe direkt aus Nicht-EU-Staaten bezieht, nimmt sie die Rolle eines Importeurs ein und ist – da sie den Stoff wie ein Hersteller innerhalb der EU erstmalig in den Verkehr bringt – von den Registrierungspflichten nach REACH betroffen. Für solche Fälle besteht jedoch die Möglichkeit, dass der nichteuropäische Zulieferer einen in der EU ansässigen Alleinvertreter bestellt. Dieser kann eine natürliche oder juristische Person mit Sitz in der EU sein, die als alleiniger Vertreter für einzelne oder mehrere Hersteller des Stoffes in der EU tätig wird. Im Prinzip tritt der Alleinvertreter damit als Hersteller des Stoffes innerhalb der EU auf und muss alle den Hersteller treffenden Pflichten erfüllen. Formal gilt die Gießerei dann als nachgeschalteter Anwender, den keine Registrierungspflichten treffen.

Die Gießereien, die Stoffe aus dem Nicht-EU-Ausland beziehen, sollten daher zunächst auf ihre Zulieferer zugehen, und sie auf die Möglichkeit zur Benennung eines Alleinvertreters aufmerksam machen. Es entfällt auch die Notwendigkeit, zum Zwecke einer eigenen Registrierung detaillierte Informationen von dem in der Nicht-EU sitzenden Hersteller zu generieren, da dies vom Alleinvertreter erledigt würde. Damit bestünden für die Gießerei im Wesentlichen nur noch Informationspflichten. 

Dem Zulieferer sollte nach Möglichkeit verdeutlicht werden, dass ein weiterer Bezug des Stoffes aus dem außereuropäischen Ausland sich im Falle der Nichtregistrierung durch einen Alleinvertreter nicht mehr rechnet und deshalb eventuell nach einer Alternative innerhalb der EU gesucht werden müsse. Da viele außerhalb der EU bzw. dem EWR ansässige Zulieferer mit der REACH-VO nicht vertraut sein werden oder diese im Zweifel überhaupt nicht kennen, ist es gegebenenfalls wichtig, diese „an die Hand zu nehmen“ und Ihnen aufzuzeigen, wie sie einen Alleinvertreter innerhalb der EU bestellen können (→ HS 9 / HS10: Links zu den unter Federführung des VCI erstellten Musterverträgen in deutscher und englischer Sprache). Die EChA selbst hat zudem eine Broschüre für nicht in der EU ansässige Lieferanten erstellt, die über die REACH-Verordnung und ein weiteres Vorgehen informiert. Diese Broschüre ist unter dem Link http://www.echa.europa.eu/doc/REACH_Industry.pdf in englischer Sprache abrufbar. 

Mittlerweile haben sich zahlreiche Firmen etabliert, die die Pflichten eines Alleinvertreters (entgeltlich) wahrnehmen. Diejenigen Firmen, die die Alleinvertreterschaft im Rahmen ihrer Dienstleistungen anbieten, staffeln ihre Preise oft pauschal pro Stoff und Mengenband, wobei ein Tätigwerden in der Phase der Vorregistrierung zumeist günstiger ist als in der „heißen Phase“ der Registrierung.  

In den zukünftigen Kaufverträgen mit dem Zulieferer sollte zudem individualvertraglich vereinbart werden, dass dieser seiner Verpflichtung durch die Bestellung eines Alleinvertreters nachgekommen ist. Die Bestellung eines Alleinvertreters für den Zulieferer bringt einmalige Kosten mit sich. 

Ein nichteuropäischer Zulieferer kann pro Stoff nur einen Alleinvertreter benennen. Sowohl der Alleinvertreter als auch der Importeur muss in der Lage sein, gegenüber den zuständigen Behörden dokumentieren zu können, welche importierten Stoffe durch einen Alleinvertreter registriert werden. Anderenfalls bleibt der Importeur für die Registrierung der von ihm eingeführten Stoffe selbst verantwortlich! 
Zu beachten ist, dass die Registrierungspflichten durch die Bestellung eines Alleinvertreters nur dann entfallen, wenn dieser auch innerhalb derselben Lieferkette tätig ist. Die Registrierungspflicht entfällt also nicht, sobald bekannt ist, dass irgendein Zulieferer die Registrierung desselben Stoffes innerhalb der EU durch einen Alleinvertreter vornehmen lässt. Notwendig ist also, dass der Alleinvertreter vom eigenen Vertragspartner bestellt wird. 

Der Importeur sollte sich sowohl von seinem Vertragspartner als auch vom Alleinvertreter – vorzugsweise schriftlich – bestätigen lassen, dass das von ihm importierte Mengenband des jeweiligen Stoffes von der Registrierung durch den Alleinvertreter erfolgt. Dies ermöglicht dem Importeur nicht nur, mit der für ihn registrierenden Stelle in Kontakt zu treten um dort seine Verwendung des Stoffes bekanntzugeben, sondern trägt auch zur Dokumentation des Vorganges bei.
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